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Einleitung

A. Problematik und Erkenntnisinteresse

Die Umweltverträglichkeit der Elektrizitätsversorgung ist aktuell eines der na
tional und weltweit bedeutendsten Politika. Mit der Stromerzeugung durch Ver
brennung fossiler Primärenergieträger, insbesondere von Braunkohle, werden 
Kohlenstoffioxid emittiert und Treibhauseffekt und globaler Klimawandel vo
rangetrieben.1 Weltweit trägt die Energieversorgung als größter Verursacher zur 
Emission von Treibhausgasen bei.2 Wie der Intergovernmental Panel on Climate 
Change (IPCC) feststellt, würde ein ungebremster Klimawandel langfristig die 
Anpassungskapazität von natürlichen, bewirtschafteten und menschlichen Syste
men überschreiten.3 Wechselwirkungen mit Wasser, Boden und Luftschmutzung, 
Gesundheits und Katastrophenrisiken sowie Entwaldung sind zu erwarten.4 Ein 
ungebremster Klimawandel bedroht also nichts Geringeres als die Lebensgrund
lagen unserer Erde. Handlungsnotwendigkeit und Dringlichkeit sind offensicht
lich.5 Je früher erfolgreich gehandelt wird, desto größere Erfolge können erzielt 
werden. Je später gehandelt wird, umso weniger kann gegen das Voranschreiten 
des Klimawandels unternommen werden.6 Doch das dringend erforderliche „Ab
bremsen“ fällt schwer. Eine Erhöhung der globalen Durchschnittstemperatur um 
1 °C gegenüber dem Wert vor der Industrialisierung ist mittlerweile unausweich
lich.7 Politischer Konsens besteht insoweit, dass die globale Durchschnittstem
peratur um nicht mehr als 2 °C steigen darf bzw. sollte.8 Um dies zu erreichen, 
müssen die CO2ÄquivalentEmissionen weltweit spätestens ab 2015 zurückgehen 
und sind bis 2050 um 50 bis 85 % zu reduzieren.9

 1 Vgl. IPCC, AR5, WGI TS 2.8.1.
 2 IPCC, AR5 WGIII, TS 3.2.2, S. 69.
 3 IPCC, AR4, WGII 20.7, SPM; IPCC, AR5 WGIII, TS 1, S. 37.
 4 IPCC, AR4, WGII 20.3, 20.7, 20.8, SPM.
 5 Stern, Economics of Climate Change, S. XV; SRU, UG 2000, BTDrs. 14/3363, S. 79, 
Tz. 248.
 6 Stern, Economics of Climate Change, S. XVI; IPCC, AR4, WGII 18.4, 20.6, 20.7, SPM, 
WGIII 2.3.4, 3.4, 3.5, 3.6, SPM; dass., SRREN 2011, TS 11.7, S. 178; v. Weizsäcker/Hargroves/ 
Smith, Faktor fünf, S. 289.
 7 IPCC, SRREN 2011, TS 1.4, S. 20.
 8 So wohl zuerst WBGU, Klimaschutzstrategien, S. 77; später auch die Vereinbarung der 
UNMitgliedsstaaten auf der 16. UNKlimakonferenz (COP 16) v. 29.11.–10.12.2010 in Can
cún/Mexico, FCCC/CP/2010/7/Add.1.
 9 IPCC, SRREN 2011, TS 1.1, S. 7.
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Geeignete Maßnahmen gegen hohe Treibhausgasemissionen werden in einem 
Strukturwandel zu erneuerbaren Energien10 und einer wesentlich erhöhten Energie
effizienz sowohl auf Energieversorgungs als auch auf Ver brauchsseite gesehen.11 
Die Umsetzung dieser Maßnahmen zur Emissions reduktion erfolgt durch den Ein
satz entsprechender Techniken und durch ein angepasstes Verbrauchsverhalten. 
Wie erfolgreich der Kampf gegen den Klimawandel sein wird, hängt damit zu
nächst von den ingenieurstechnischen Möglichkeiten, aber maßgeblich auch von 
den wirtschaftlichen und rechtlichen Rahmenbedingungen ab, die den Einsatz um
weltschonender Technologien begleiten. Die Umweltverträglichkeit der Elektrizi
tätsversorgung ist damit nicht nur eine technischnaturwissenschaftliche, sondern 
auch eine zentrale (umwelt)politische und (umwelt)rechtliche Herausforderung.12

Neben den Emissionen von Treibhausgasen sind weitere Umweltbelastungen 
durch die Elektrizitätswirtschaft zu beachten. Nicht nur die Gewinnung der Ener
gierohstoffe Kohle, Erdöl, Erdgas und Uran, sondern auch die Gewinnung von 
nachwachsenden Rohstoffen wie Energiemais oder Palmöl greift oft nachteilig 
und langfristig wirksam in die Umwelt ein. Die Umwandlung von Primärenergie
trägern in Elektrizität wird vielfach von Gewässerbelastungen durch Kühlanlagen 
begleitet. Auch ErneuerbareEnergienAnlagen belasten die Umwelt, z. B. in Form 
von Eingriffen in das Landschaftsbild und Vogelschlag durch Windenergieanlagen, 
durch Eingriffe in marine Ökosysteme bei OffshoreWindenergieanlagen und die 
Zerschneidung bzw. Aufstauung von Fließgewässern durch Wasserkraftanlagen. 
Die Übertragung und Verteilung von Elektrizität über entsprechende Netze hat ih
rerseits nachteilige Auswirkungen auf die Umwelt.

Rechtlich werden Umweltauswirkungen der Elektrizitätsversorgung und de
ren Verhinderung durch eine Bandbreite von Vorschriften aufgegriffen. Sie fin
den sich in unterschiedlichen Gesetzen, denen teilweise strukturell differierende 
Schutzregime zu Grunde liegen. Überwiegend medial ausgerichtete Schutznor

 10 Nach Einschätzung des SRU, Strommarkt, S. 17, ist die weitestgehend auf erneuerbaren 
Energiequellen beruhende Strombedarfsdeckung bis 2050 auch technisch möglich.
 11 Vgl. die sog. „202020“Initiative (EU Klima und Energiepaket), in dem sich die Mit
gliedsstaaten der EU darauf einigten, die Treibhausgasemissionen bis 2020 um 20 %, und um 
30 % falls andere Industrieländer vergleichbare Ziele vereinbaren, zu reduzieren, die Nutzung 
Erneuerbarer Energien auf 20 % der gesamten Energieproduktion zu steigern und den Energie
verbrauch um 20 % zu senken, s. des Weiteren die Entscheidung Nr. 406/2009/EG des Euro
päischen Parlaments und des Rates v. 23.4.2009 über die Anstrengungen der Mitgliedstaaten 
zur Reduktion ihrer Treibhausgasemissionen mit Blick auf die Erfüllung der Verpflichtun
gen der Gemeinschaft zur Reduktion der Treibhausgasemissionen bis 2020, ABlEU Nr. L 140 
v. 5.6.2009, S. 136; IPCC, SRREN 2011, TS 1.1, S. 5 u. 9 f.; 1.4, S. 18; SRU, SG Biomasse, 
Einf. S. 17; Förstner, Umweltschutztechnik, S. 159; Hennicke/Thomas, in: GfU, Umweltschutz 
im Energierecht, S. 123 (124, 136 ff.); Jänicke/Wiesenthal, ZUR Sonderheft 2004, 385, 385 f.;  
Kuxenko, Umweltverträgliche Energieversorgung, S.  38; Roßnagel/Hentschel, in: Hendler/
Marburger/Reinhardt/Schröder, UTR 2003, S. 319, 321 f.; Theobald/Gey-Kern, EuZW 2011, 
896, 896; v. Weizsäcker/Hargroves/Smith, Faktor fünf, S. 301.
 12 Rodi, in: GfU, Umweltschutz im Energierecht, S. 17 (17); ders., EurUP 2005, 165, 165; vgl.  
auch v. Weizsäcker/Hargroves/Smith, Faktor fünf, S. 18; Lindemann/Köster, DVBl. 1997, 527, 527.
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men, die auf elektrizitätswirtschaftlich bedingte Umweltauswirkungen anwendbar 
sind, finden sich im Immissionsschutz, Bodenschutz, Wasserschutz und Natur
schutzrecht. Atom und Kreislaufwirt schaftsrecht sowie landwirtschaftsrechtliche 
Vorschriften knüpfen dagegen in erster Linie an typische Stoffbelastungspfade 
an.13 Raumordnungs und planungsrechtliche Vorgaben, die bei der Errichtung 
elektrizitätswirtschaft licher Anlagen zu beachten sind, dienen u. a. ebenfalls 
Umweltschutz aspekten. Aus dem Bereich des Energierechts sind vor allem solche 
Normen und Gesetze zu nennen, die der Förderung bestimmter Stromerzeugungs
technologien dienen, insbesondere das ErneuerbareEnergienGesetz (EEG)14 und 
das KraftWärmeKopplungsgesetz (KWKG)15 sowie die Gesetze, die den Strom
verbrauch bzw. das Stromverbrauchsverhalten beeinflussen sollen.16 

Schließlich nennt auch das sog. Grundgesetz der Energiewirtschaft, das Ener
giewirtschaftsgesetz (EnWG)17 mit § 1 Abs. 1 die Umweltverträglichkeit der lei
tungsgebundenen Energieversorgung als einen von mehreren Gesetzeszwecken. 
Dieses Umweltverträglichkeitsziel wurde 1998 in Umset zung der Vorgaben der 
Elektrizitätsbinnenmarktrichtlinie (EltRL) von 199618 in das EnWG aufgenom
men.19 Der letzte Halbsatz des § 1 Abs. 1 EnWG: „die zunehmend auf erneuerbaren 
Energien beruht“ wurde 201120 infolge der KernreaktorKatastrophe in Fukushima 
im März 201121 angefügt. Mit der Nennung des Umweltverträglichkeitsziels in 

 13 Vgl. Ramsauer, in: Koch, Umweltrecht, § 3, Rn. 5.
 14 ErneuerbareEnergienGesetz vom 21. Juli 2014 (BGBl. I S. 1066).
 15 KraftWärmeKopplungsgesetz vom 19. März 2002 (BGBl. I S. 1092).
 16 Insb. das Energieeinsparungsgesetz (EnEG), die dazugehörige Energieeinsparverordnung 
(EnEV), das EnergieverbrauchsrelevanteProdukteGesetz (EVPG), das Energieverbrauchs
kennzeichnungsgesetz (EnVKG), das Gesetz über Energiedienstleistungen und andere Ener
gieeffizienzmaßnahmen (EDLG) und das Stromsteuergesetz (StromStG).
 17 Energiewirtschaftsgesetz vom 7. Juli 2005 (BGBl. I S. 1970, 3621).
 18 Art. 3 Abs. 2, Art. 5 Abs. 1 lit. b, Art. 8 Abs. 3, Art. 11 Abs. 1 u. 3 sowie die Erwägungs
gründe Nr. 4, 13 u. 28 der Richtlinie 96/92/EG des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 19.12.1996 betreffend gemeinsame Vorschriften für den Elektrizitätsbinnenmarkt, ABl.
EG Nr. L 27 v. 30.1.1997, S. 20, im Folgenden zitiert als „EltRL 96“; zur Kritik s. Schalast, 
ZNER 2001, 74, 78 f.; Tettinger, in: Dolde, Umweltrecht im Wandel, 949, 955. Die derzeit gel
tende Richtlinie 2009/72/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13. Juli 2009 
über gemeinsame Vorschriften für den Elektrizitätsbinnenmarkt und zur Aufhebung der Richt
linie 2003/54/EG, AblEG Nr. L 211 v. 14.8.2009, S. 55, im Folgenden zitiert als „EltRL 2009“, 
bezieht sich mit Art. 3 Abs. 1, Abs. 2 u. Abs. 10, Art. 36 lit. a), d), e) und f) sowie den Erwä
gungsgründen Nr. 1, 5, 6, 27, 43, 44, 46, 50, 55 u. 61 auf Umweltverträglichkeitsaspekte in der 
Energieversorgung.
 19 Gesetz über die Elektrizitäts und Gasversorgung (Energiewirtschaftsgesetz − EnWG) v. 
24. April 1998 (BGBl I S. 730).
 20 Gesetz zur Neuregelung energiewirtschaftsrechtlicher Vorschriften v. 26. Juli 2011 (BGBl. I 
2011, S. 1554).
 21 s. BTDrs. 17/5181, S. 1 (aus dem Antrag der SPDFraktion): „Vor dem Hintergrund der 
Katastrophe in Japan, die sich zu einer nuklearen Katastrophe ausweitet, gewinnt der zügige 
Umbau des Energiesystems hin zu einer hocheffizienten auf erneuerbaren Energien basierten 
Energieversorgung zusätzliche Bedeutung. Alle Ansätze einer Streckung des Überganges, ins
besondere durch die Verlängerung der Atomlaufzeiten, weisen in die falsche Richtung.“ 




